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Stellungspflichtige 2005

Vom 10. bis 11. August wurden die Stellungs-
pflichtigen des Jahrganges 1987 der Gemeinde
Allerheiligen i. M.  zur Stellungskommission nach
Linz einberufen. Aufgrund ihrer Tauglichkeit steht
es ihnen frei den Wehrdienst oder den Zivildienst
anzutreten.  Eine neue Erfahrung wird’s auf je-
den Fall. Wir wünschen ihnen alles Gute.

Bgm. Aistleitner lud die Stellungspflichtigen zu
einem  gemeinsamen Essen im Gasthaus
Lugmayr ein.

v.l.n.r: Schober Stefan, Haunschmid Daniel,
Wiesinger Martin, Killinger Matthias, Ortner Michael,
Aistleitner Robert, Bgm. Johann Aistleitner

NACHRICHTEN





Wenn Sie zwischen 18. Jänner 1993 und 12. Au-
gust 2005 ein Kühlschrankpickerl erworben ha-
ben, das Sie noch nicht eingelöst haben, dann kön-
nen Sie ab Mitte August 2005 einen Antrag auf
Rückerstattung stellen.
Zwischen 16. und 19. August 2005 erhielten Sie
per Post einen Informationsfolder. Dieser erklärt,
wie Sie Ihr Geld zurückbekommen und enthält
das notwendige Antragsformular. Sie können aber
auch das Antragsformular auf der Homepage des
UFH zuerst ausdrucken und dann händisch aus-
füllen oder auch direkt am PC online beschrei-

Kühlschrank-Pickerl
Rückzahlungsaktion - Wichtige

Infos

ben und ausdrucken. Es werden aber auch in den
Altstoffsammelzentren und auf der Gemeinde  For-
mulare für Sie aufliegen. Wir beraten Sie gerne:
Ihre Abfallberatertelefonnummer: 07262/53134-0

Alle Gemeindebürger sind  herzlich eingeladen



Biologische Kläranlagen entfernen gelöste
organische Stoffe aus dem Abwasser.     
Feste Stoffe, die sich nicht im Wasser lösen,
werden nicht abgebaut. Es ist daher für den
Betrieb solcher Anlagen von großem Vorteil
wenn feste Stoffe erst gar nicht ins Abwasser
gelangen.  
Diese festen Stoffe gehören als Mist ent-
sorgt.

Vor kurzem wurde eine größere Menge Sau-
erkraut  in den Kanal eingeleitet. Dies führte
zu einer Störung und hohen Reparaturkosten
in unserer Kläranlage in Kriechbaum. Wir  er-
suchen dringend keine  Abfälle über den
Kanal zu entsorgen.

in den Kompost oder in die Biotonne:
• Küchenabfälle, Speisereste (kein

Abfallzerkleinerer im Spülbeckenabfluss)
• Sand, Schlamm
• Kleinstmenge an Öl
in den Restmüll:
• Hygieneartikel, Kondome, Kinder-

windeln, Watte, Putztücher

• Schutt, Kehricht, Katzenstreu
• Strümpfe, Textilien
• Rasierklingen, Zahnbürsten
• Asche, Zigarettenstummel, Glas, Fasern
• erhärtende Stoffe wie Kunstharze, Mörtel,

Gips, Zement
in den Sondermüll:
• Frittieröl, tierische Fette
• Altöl, Farben, Lacke, Verdünner (feuerge-

fährliche bzw. explosionsfähige Stoffe)
• Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmit-

tel Pflanzenschutzmittelreste (aggressive
oder giftige Stoffe)

• Gifte, Arzneimittel, Chemikalien (z.B. aus
der Fotoentwicklung)

• Fieberthermometer (Quecksilber)
Vermeiden von
• WC-Steinen und Pissoir-Kugeln
• Aktivchlorhältigen Reinigungsmitteln
• Desinfektionsmitteln
• schwermetallhaltigen Produkten (z.B.

Bodenglanzemulsionen)
• Starke Säuren und Laugen (z.B.

Abflussreiniger)

Stoffe, die nicht ins Abwasser gelangen sollten

am Montag, 10.Oktober 2005
Sammelstelle: Splittsilo

Textiliensammlung

JA:
 Damen-, Herren- und
Kinderbekleidung in
sauberem Zustand

 Tisch-, Bett- und Haushalts-
wäsche, Stores und
Vorhänge

 Unterwäsche jeder Art,
Socken paarweise

 Wolldecken,
Bettfedern im Inlett

 Schuhe unbedingt
paarweise bündeln

 Taschen und Gürtel
jeder Art

NEIN:

 Nasse Textilien
 Verschmutzte bzw.
zerrissene Kleidung

 Matratzen, Teppiche
 Industrie- und

    Schneiderabfälle

Nur tragbare Kleidung ist
wiederverwertbar!

Den befüllten Textilsack bitte gut verschnürren und nur für die Ge-
meinde-Straßensammlung der O.Ö. LAVU AG verwenden!



Die Novelle des O.ö Pflegegeldgesetzes, LGBl.
Nr. 7/2005, mit dem die Zuwendung für pflegende
Angehörige eingeführt wird, ist mit 26. Februar
2005 in Kraft getreten.
 Mit der geplanten Maßnahme soll die Möglichkeit
geschaffen werden, dass ein naher Angehöriger,
der eine mindestens seit einem Jahr die
Pflegegeldstufe 4 beziehende Person überwiegend
pflegt und an der Erbringung der Pflegeleistung
wegen Krankheit, Urlaub oder anderen wichtigen
Gründen verhindert ist, eine Zuwendung als
Zuschuss zu jenen Kosten erhalten kann, die im
Falle der Verhinderung dieser „Hauptpflegeperson“
anfallen, um eine professionelle oder private
Ersatzpflege organisieren zu können. Anträge auf
Gewährung einer derartigen Zuwendung sind unter
Anschluss der erforderlichen Unterlagen bei der
Wohnsitzgemeinde einzubringen und direkt dem
Amt der oö. Landesregierung- Sozialabteilung –
vorzulegen.
Informationen sowie das Antragsformblatt können
von der Homepage des Landes Oberösterreich

heruntergeladen werden. Link:
http://www.land-oberoesterreich.gv.at./cps/rde/
xchg/SID-3DCFCFC3-D4DDC3DA/ooe/hs.xsl/
38531 DEU HTML.htm
Zu finden ist die Seite in Themen>Gesellschaft und
Soziales>Förderungen>Förderung zur Unterstüt-
zung pflegender Angehöriger  bei Oö. Landes-
pflegegeldbezug.
Um die Verfahren möglichst rasch abwickeln zu
können, sind die erforderlichen Unterlagen bereits
bei  der Antragstellung beim Wohnsitzgemeindeamt
beizulegen. Folgende Unterlagen sind erforderlich:
* letzter Bescheid/letztes Urteil über die

Zuerkennung vom Pflegegeld.
Dies ist nur bei jenen Antragstellern notwendig,
die das Pflegegeld nicht von der Sozialabteilung
des Amtes der Landesregierung erhalten.

* Einkommensnachweise der Hauptpflegeperson
* Kosten der professionellen Hilfe und Nachweis

über deren Bezahlung
* Nachweis, dass private Hilfe in Anspruch

genommen wurde

Gewährung von Zuwendungen
zur Unterstützung pflegender Angehöriger

Im heurigen Jubiläumsjahr 2005 bedankt sich die
Republik Österreich für den Einsatz der so genann-
ten „Trümmerfrauen“ nach dem Zweiten Weltkrieg.
Als Geste der Anerkennung ist eine einmalige Zu-
wendung in Höhe von Euro
300,– vorgesehen.
Die Zahlung steht allen österrei-
chischen Staatsbürgerinnen zu,
die vor dem 1. Jänner 1951 min-
destens ein Kind zur Welt ge-
bracht oder in Österreich groß
gezogen haben.
Die Frauen oder ihre Ehegatten
müssen zum Zeitpunkt der Antragstellung eine der
folgenden Leistungen beziehen:
• Ausgleichszulage aus der gesetzlichen

Sozialversicherung

• einkommensabhängige Leistung nach dem
Opferfürsorgegesetz oder dem Kriegsopfer-
versorgungsgesetz

• Dauerleistung zur Sicherung des Lebensunter-
haltes nach einem der
Sozialhilfegesetze der
Bundesländer
•  ein vergleichbares Einkom-

men
Ansuchen können bei der ört-
lich zuständigen Landesstelle
des Bundessozialamtes einge-
reicht werden.

Nähere Infos unter der gebührenfreien
Hotline Nummer 0800 22 03 03,
www.basb.bmsg.gv.at

Unterstützung für “Trümmerfrauen”
Anerkennung für die Frauen unserer Aufbaugeneration



70 Jahre
Knoll Friedrich, Allerheiligen 41, am
22.07.1935
Farthofer Maria, Hennberg 6, am 26.07.1935
Neulinger  Karl, Kriechbaum  53, am
05.09.1935

80 Jahre

Schützenhofer Johanna, Hennberg 18, am
22.07.1925 90 Jahre

Mörwald Anna, Oberlebing 5, am 13.08.1915

Leitner Rosa, Judenleiten 5, am 21.08.1915

Goldene Hochzeit

Orlinger Margareta und Rudolf, Kriechbaum 54
am 18.07.1955

Kühhas Ingeborg und Johann, Allerheiligen im
Mühlkreis 4 am 20.08.1955

Kiesenhofer Hildegard und Josef, Allerheiligen im
Mühlkreis 49 am 08.10.1955

Wir gratulieren!



     Rotkreuz Kursangebot

Erste Hilfe Grundkurs 16 Stunden

Perg Beginn: Montag 26. September 19.00 Uhr
Wo: Rotkreuz Zentrum
Kosten: 15  Euro
8 Kursabende

Kindernotfallkurs 4 Stunden

Perg: Beginn: Montag 28. November 19.00 Uhr
Wo: Rotkreuz Zentrum
Kosten: 15  Euro
Voraussetzungen: Erste Hilfe Grundkurs

Wir bitten um Anmeldung
   im Bezirkssekretariat Perg Tel. Nr.: 07262/54444-10

oder unter http://perg.o.roteskreuz.at

 

DER SCHNELLSTE WEG ZUR HILFE

bei Notfällen und für Krankentransporte

Für Sie da - Ihre Rotkreuzstellen im Bezirk

Rettungsleitstelle
Perg: Telefon: 07262/58144

Grein: Telefon: 07268/344

Perg: Telefon: 07262/54444-50

St. Georgen/Gusen Telefon: 07237/2144

St. Georgen/Walde Telefon: 07954/2244

Schwertberg Telefon: 07262/61144

Waldhausen Telefon: 07260/4244

Bezirkssekretariat Telefon: 07262/54444-10

HOSPIZ
Begleitung und Unterstützung von

Menschen in kritischen Lebensphasen
(Krankheit, Tod und Trauer)

Einladung zum
Ausbildungslehrgang für freiwillige

HospizmitarbeiterInnen

Ausbildungs-
zeitraum:

Anfang nächsten
Jahres 5 Monate

mit je 2 Tagen

Information und Anmeldung:

Bezirksstelle Perg- Frau Dr. Elfriede Hackl
Tel.: 07262/54 4 44 - 28
Mobil: 0664/53 46 769



Terminplaner
September

Fr.  09.09. FF-Zeltfest, 20.00 Uhr
Sa. 10.09. FF-Zeltfest, 20.00 Uhr
So. 11.09. 9.00 Uhr Messe mit anschließendem

Frühschoppen
So. 11.09. Bergturnfest am Offensee

ASKÖ Allerheiligen, 9.00 Uhr
Fr.  23.09. Jungdamenchor „EDELWEJS“,

19.30 Uhr Kirche

Oktober
Sa. 01.10. Herbst-Nordic-Walking

Königwiesen, 8.30 Uhr
So. 02.10. Gemeindealtentag, 9.00 Messe

10.00 Gasthaus Lugmayr
Di. 04.10. FF Schulung, 19.30 Uhr

Feuerwehrhaus
So. 09.10 Biogasanlage Tag der  offenen Tür

ab 10.00Uhr, Ortner
So. 09.10 „ARCO4“ Streichorchester der LMS

 Perg, 18.30 Uhr Kirche
Sa. 22.10. Vereinskonzert  MV Allerheiligen

20.00 Uhr, Turnsaal
Di. 26.10. Wandertag und Fit Lauf, 9.00 Uhr

Kriechbaum

November
Di. 08.11. FF Schulung, 19.30 Uhr

Feuerwehrhaus
So. 27.11. Musikverein Allerheiligen

Musikermesse, 9.00 Uhr

Dezember
Sa. 17.12. ASKÖ Weihnachtsfeier, 15.00 Uhr

Allerheiligen
Di. 20.12. Weihnachtsfeier Pensionistenverband
Mo. 26.12. FF Jahreshauptversammlung

GH Lugmayr, 9.00 Uhr
Do. 29.12. Wanderer  Jahresabschluss,

13.00 Uhr, ASKÖ Clubheim
Sa. 31.12. Neujahresspielen MV Allerheiligen
Sa. 31.12. Silvesterparty 20.00 Uhr, GH

Mühlviertlerblick
So. 01.01. Neujahresspielen MV Allerheiligen

Unterweisung der Jungfischer
Gem. § 22 OÖ Fischereigesetz 1983

Personen, die die erstmalige Ausstellung einer
Fischerkarte beantragen, müssen die für die Aus-
übung des Fischfanges unerlässlichen rechtlichen,
theoretischen und praktischen Kenntnisse besit-
zen (fischereiliche Eignung). Mindestalter: 12 Jahre

Samstag, 24. September 2005
Gasthaus Lettner, 4320 Perg,

Hauptplatz 15
ganztägig von 8.00 bis 17.00 Uhr

Weitere Auskünfte erteilt:
HSCG Forstverwaltung Greinburg,
Greinburg 1, 4360 Grein
Tel: 07268/7007
Dienstzeit von 7:30 – 12:00 Uhr, 13.00-16.30
Uhr

Photopoetisches Bezirksbuch

Der Bildband der Autoren Franz Pissenberger
(Texte) und  Alexander Schneider (Fotos) versteht
sich als Sympatieerklärung an unseren Heimat-
bezirk. Er erscheint im Oktober 2005 und ist am
Gemeindeamt  Allerheiligen um 17,- Euro erhält-
lich.

Notrufnummer
Wir möchten darauf hinweisen, dass das Bundes-
ministerium für Justiz mit der Rechtsanwaltschaft
Wien eine kostenlose Notrufnummer „0800 112
112 - Notruf für Opfer“ eingerichtet hat, um die
Opfer über Ihre Rechte und  Ansprüche zu infor-
mieren.

Flohmarkt
Ort: Baumgartenberg Klosterstallungen
Sa: 17.Sep.   08 -15.00 Uhr
So: 18.Sep.   09 -14.00 Uhr
Am Sonntag findet ab 10.00 Uhr ein Früh-
schoppen mit  großer Tombola statt.

SOS- Kinderdorf- Mütter ge-
sucht!

Am Mittwoch den 21. September 2005 fin-
det um 19.30 Uhr  im Gasthaus Raab- Dorf-
wirt in Rechberg eine Informationsveranstal-
tung statt. Wer an diesem Beruf Interesse
hat, ist  herzlich eingeladen an der Veran-
staltung  teilzunehmen.


